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(54) STANZWERKZEUG

(57) Bei einem Stanzwerkzeug zum Schneiden von
kunststoffbasierten Folienelementen (12), mit einer
Stanzstempeleinheit (13), die mehrere Messerträger
(21) aufweist, an denen jeweils wenigstens ein einen sich
zu einer Schneidkante (32) verjüngenden Schneidkeil
(31) aufweisendes Stanzmesser (25a, 25b) befestigt ist,
und mit einer der Stanzstempeleinheit (13) zugeordne-
ten, dieser gegenüberliegenden Matrize (14) zur Aufnah-
me des zu bearbeitenden Folienelements (12), wobei die
Stanzstempeleinheit (13) gegenüber der Matrize (14) bei
einem in einer Hubrichtung (15) erfolgenden Stanzhub
zwischen einer Ausgangsposition (16) und einer Bear-

beitungsposition (17) relativ beweglich gelagert ist, wo-
bei die Schneidkeile (31) der Stanzmesser (25a, 25b) in
der Bearbeitungsposition (17) in das zu bearbeitende Fo-
lienelement (12) eintauchen und in Abhängigkeit von de-
ren Eintauchtiefe entlang einer Kantenlänge der
Schneidkante (32) eine Schnittlinie (43) oder eine Brech-
linie (44) im Foliensystem (12) erzeugen, sind die
Schneidkanten (32) der Stanzmesser (25a, 25b) so kon-
turiert sind, dass sie jeweils einen Kantenabschnitt (37;
37a, 37b) aufweisen, der bezüglich einer zur Hubrichtung
(15) rechtwinkligen Referenzlinie (38) geneigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Stanzwerkzeug zum
Schneiden von PET-basierten Folienelementen, mit ei-
ner Stanzstempeleinheit, die mehrere Messerträger auf-
weist, an denen jeweils wenigstens ein einen sich zu ei-
ner Schneidkante verjüngenden Schneidkeil aufweisen-
des Stanzmesser befestigt ist, und mit einer der Stanz-
stempeleinheit zugeordneten, diese gegenüberliegen-
den Matrize zur Aufnahme des zu bearbeitenden Foli-
enelements, wobei die Stanzstempeleinheit gegenüber
der Matrize bei einem in einer Hubrichtung erfolgenden
Stanzhub zwischen einer Ausgangsposition und einer
Bearbeitungsposition relativ beweglich gelagert ist, wo-
bei die Schneidkeile der Stanzmesser in der Bearbei-
tungsposition in das zu bearbeitende Folienelement ein-
tauchen und in Abhängigkeit von deren Eintauchtiefe ent-
lang einer Bearbeitungslänge eine Schnittlinie oder eine
Perforationslinie im Foliensystem erzeugen.
[0002] Derartige Stanzwerkzeuge sind bereits seit lan-
gem bekannt. Aufgabe solcher Stanzwerkzeuge ist es,
großflächige aus Kunststoff bestehende Folienelemen-
te, bei denen es sich beispielsweise um eine zweidimen-
sionale großflächige Folie oder um ein dreidimensiona-
les Folienelement handeln kann zu schneiden. Solche
dreidimensionalen Folienelemente können beispielswei-
se Joghurt-Becher sein, die nach der Herstellung auf be-
stimmte Weise zu konfektionieren sind, beispielsweise
zu vereinzeln oder in bestimmten, beispielsweise Vierer-,
Sechser- oder Achter-Gruppen auszuschneiden. Wich-
tige Komponenten solcher Stanzwerkzeuge sind Stanz-
messer, die in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe in das
Folienelement entweder eine Schnittlinie oder alternativ
eine Brechlinie erzeugen. Wird eine Schnittlinie erzeugt,
wird das Folienelement vollständig geschnitten. Wird ei-
ne Brechlinie erzeugt, wird das zu bearbeitende Foliene-
lement entlang dieser geschwächt.
[0003] Herkömmliche Stanzwerkzeuge, insbesondere
deren Stanzmesser sind dazu eingerichtet, insbesonde-
re Polystyrol-basierte Folienelemente zu bearbeiten. Aus
Umweltschutzgründen werden derartige Polystyrol-ba-
sierte Folienelemente zunehmend durch andere kunst-
stoffbasierte Folienelemente ersetzt, beispielsweise
PET-basierte, PLA-basierte, PP-basierte Folienelemen-
te. Insbesondere PET-basierte Folienelemente sind je-
doch im Vergleich zu Polystyrol-basierten Folienelemen-
ten zäher, so dass das die Stanzmesser höheren Belas-
tungen ausgesetzt sind.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Stanz-
werkzeug der eingangs erwähnten Art zu schaffen, bei
dem die Belastung bei der Bearbeitung kunststoffbasier-
ter Folienelemente insbesondere für die Stanzmesser
gegenüber herkömmlichen Stanzwerkzeugen verringert
ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Stanzwerkzeug
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 ge-
löst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen dargestellt.

[0006] Das erfindungsgemäße Stanzwerkzeug zeich-
net sich dadurch aus, dass die Schneidkanten der Mes-
ser so konturiert sind, dass sie jeweils einen Kantenab-
schnitt aufweisen, der bezüglich einer zur Hubrichtung
rechtwinkligen Referenzlinie geneigt ist.
[0007] Diese Ausgestaltung der Schneidkanten der
Stanzmesser bewirken, dass die Schnittlinie oder Brech-
linie beim Eintauchen der Schneidkeile in das Foliensys-
tem nach und nach gebildet wird. Die Ausbildung der
Schnittlinie oder Brechlinie erfolgt also nach Art eines
"ziehenden Schnitts". Dadurch wird im Falle der Ausbil-
dung einer Schnittlinie nicht gleichzeitig auf der gesam-
ten Kantenlänge geschnitten, was die Belastung für die
Stanzmesser wesentlich verringert. Auch bei der Ausbil-
dung der Brechlinien werden Perforationen nicht über
die gesamte Kantenlänge gleichzeitig ausgebildet, son-
dern ebenfalls nach und nach.
[0008] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
Schneidkeile der Stanzmesser jeweils von einer Keil-In-
nenfläche und einer Keil-Außenfläche gebildet und weist
die Matrize eine Matrizenkavität auf, die eine der Keil-
Innenfläche zugeordnete Matrizen-Kante aufweist, wo-
bei sich die Keil-Innenfläche beim Stanzhub in einem be-
stimmten Abstand quer zur Hubrichtung entlang der Ma-
trizen-Kante entlang bewegt. Beim Eintauchen der
Schneidkeile in das zu bearbeitende Folienelement, wer-
den die Schneidkeile in Richtung zur Matrizen-Kante ge-
drückt. Dadurch, dass die Schneidkanten der Stanzmes-
ser jedoch so konstruiert sind, dass sie einen Kantenab-
schnitt aufweisen, der bezüglich einer zur Hubrichtung
rechtwinkligen Referenzlinie geneigt ist, wird dieser
Druck in Richtung Matrizen-Kante verringert, was die Be-
lastung auf die Stanzmesser verringert und damit die
Qualität der erzeugten Schnitt- oder Brechlinien beim
Schneiden in das Kunststoffmaterial erhöht.
[0009] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Schneidkante zwei winkelig zueinander angeordnete
Kantenabschnitte auf, die gemeinsam eine Keilform bil-
den. Diese Keilform kann beispielsweise nach Art eines
Diamantschliffs des Stanzmessers erzeugt werden.
[0010] Eine alternative Geometrie der Schneidkanten
der Stanzmesser sind mehrere Kantenabschnitte, die
gemeinsam eine wellenförmige Kontur bilden. Diese
Wellenform kann beispielsweise nach Art eines Brotmes-
serschliffs des Stanzmessers erzeugt werden.
[0011] Alternativ ist es möglich, dass die Schneidkante
mehrere Kantenabschnitte aufweist, die gemeinsam ei-
ne zickzack oder sägezahnartige Kontur bilden.
[0012] In besonders bevorzugter Weise weist die
Stanzstempeleinheit mehrere beispielsweise sternförmi-
ge Konturstempel zum Ausstanzen eines Flächenab-
schnitts des Folienelements auf, deren Unterseite in der
Ausgangsposition näher zur Matrize positioniert ist als
die Schneidkanten der Stanzmesser. Die Konturstempel
können beim Stanzhub den Stanzmessern vorauseilen
und beispielsweise eine sternförmige Kontur ausstanzen
bevor die Stanzmesser in Kontakt mit dem Folienelement
kommen.
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[0013] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist es
möglich, dass die Stanzmesser jeweils mittels Befesti-
gungsmitteln lösbar an einem Messersitz des zugeord-
neten Messerträgers befestigt sind, wobei die Befesti-
gungsmittel ein insbesondere scheibenförmiges zwi-
schen dem Messersitz und der Keil-Innenfläche einge-
schaltes Abstimmelement zur Einstellung des Abstandes
zwischen der Matrizen-Kante und der Keil-Innenfläche
aufweisen. Ist der Abstand zwischen der Keil-Innenflä-
che des Stanzmessers und der Matrizen-Kante über das
Abstimmelement einmal eingestellt, so bedarf es beim
Wechsel der Stanzmesser, beispielsweise in Folge von
Verschleiß, keiner Nachjustierung oder Korrektur des
Abstandes, da auch ein neu eingespanntes Stanzmes-
ser stets den durch das Abstimmelement vorgegebenen
Abstand seiner Keil-Innenfläche zur Matrizen-Kante ein-
hält. In besonders bevorzugter Weise weist die Stanz-
stempeleinheit eine Höhenverstelleinrichtung zur Hö-
henverstellung der Stanzmesser zwischen einer Schnitt-
Höhenlage, in der die Stanzmesser beim Stanzhub eine
Schnittlinie erzeugen und eine gegenüber der Schnitt-
Höhenlage in der Ausgangsstellung weiter von der Ma-
trize entfernten Perforations-Höhenlage, in der die
Stanzmesser beim Stanzhub eine Brechlinie in Form ei-
ner Perforationslinie erzeugen, auf. In besonders bevor-
zugter Weise ist der Höhenverstelleinrichtung eine Steu-
ereinrichtung zugeordnet zur individuellen Ansteuerung
der Stanzmesser, um diese wahlweise in die Schnitt-Hö-
henlage oder Perforations-Höhenlage zu bewegen. Da-
durch lässt sich ein individuelles Stanzbild erzeugen, wo-
durch mit demselben Stanzwerkzeug unterschiedlichste
Konfektionierungen der zu bearbeitenden Folienelemen-
te durchführbar sind. Die Höhenverstelleinrichtung kann
beispielsweise eine Art Schaltsystem aufweisen, das
mittels der Steuereinrichtung ansteuerbar ist, wodurch
die Höhenlage der Stanzmesser verändert werden kann.
Das Schaltsystem kann beispielsweise fluidisch, insbe-
sondere pneumatisch oder elektrisch betrieben werden.
[0014] In besonders bevorzugter Weise weist die Hö-
henverstelleinrichtung Höhenjustiereinheiten zur indivi-
duellen Justierung der Höhenlage der Stanzmesser be-
züglich der Matrize auf. Mit den Höhenjustiereinheiten
ist eine Feinjustierung der Höhenlage der Stanzmesser
möglich. Während die Höhenverstelleinrichtung dafür
sorgt, die Stanzmesser zwischen der Schnitt-Höhenlage
und der Perforations-Höhenlage zu verstellen, lässt sich
zweckmäßigerweise mit der Höhenjustiereinheit eine
stufenlose Verstellung der Höhenlage der Stanzmesser
über einen bestimmten Verstellweg erzielen.
[0015] In besonders bevorzugter Weise weisen die
Höhenjustiereinheiten jeweils einen mit einer Grundplat-
te der Stanzstempeleinheit verbundenen Basiskörper
auf, an dem der Messerträger mit dem Stanzmesser in
Höhenrichtung über einen Verstellantrieb beweglich ge-
lagert ist.
[0016] Besonders bevorzugt ist der Verstellantrieb als
Spindelantrieb ausgebildet, wodurch eine präzise Hö-
henjustierung eingeleitet werden kann. Es ist jedoch al-

ternativ möglich, andere Arten von Verstellantrieben ein-
zusetzen.
[0017] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Stanzstempeleinheit eine Niederhalteeinrichtung mit we-
nigstens einem Niederhalter auf, der das zu bearbeiten-
de Folienelement in der Bearbeitungsposition auf der
Matrize fixiert.
[0018] In besonders bevorzugter Weise weist die
Stanzstempeleinheit wenigstens ein Anschlagelement
auf, dem wenigstens ein Gegen-Anschlagelement an der
Matrize derart zugeordnet ist, dass beim Stanzhub zur
Hubwegbegrenzung der Stanzstempeleinheit das An-
schlagelement auf das Gegen-Anschlagelement auftrifft.
[0019] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Matrize wenigstens eine beim Stanzhub mit dem zuge-
ordneten Konturstempel zusammenwirkende Konturka-
vität auf, in die der Konturstempel einfahrbar ist, wobei
die Konturkavität an benachbarten Messerkavitäten für
die Stanzmesser angrenzt.
[0020] In besonders bevorzugter Weise sind die Kon-
turkavitäten jeweils durch das zu bearbeitende Foliene-
lement abstützende Stützabschnitte umrandet. Die
Stützabschnitte können dafür sorgen, dass das zu kon-
fektionierende Folienelement ausreichend abgestützt ist
und nicht durchhängt, was negative Auswirkungen auf
die Schnitt- oder Perforationsqualität hätte. Bevorzugte
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeich-
nung dargestellt und werden im Folgenden näher erläu-
tert. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Stanzwerkzeugs,

Figur 2 einen Längsschnitt durch einen Teil der
Stanzstempeleinheit von Figur 1,

Figur 3 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit X
aus Figur 2,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung einer ersten
Ausführungsform eines Stanzmessers ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Stanzwerkzeugs,

Figur 5 eine perspektivische Darstellung der ersten
Ausführung mit zu bearbeitendem Folienele-
ment,

Figur 6 eine perspektivische Darstellung einer zwei-
ten Ausführungsform eines Stanzmessers ge-
mäß eines zweiten Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Stanzwerkzeugs,

Figur 7 eine perspektivische Ansicht auf ein Stanz-
messermodul mit Messerträger und Stanz-
messer sowie Verstellantrieb und
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Figur 8 eine Draufsicht auf ein beispielhaft gemäß
dem erfindungsgemäßen Stanzwerkzeug be-
arbeitetes PET-basiertes Folienelement.

[0021] Die Figuren 1 bis 5, 7 und 8 zeigen ein erstes
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Stanz-
werkzeugs 11 zum Schneiden von kunststoffbasierten
Folienelementen 12. Das erfindungsgemäße Stanz-
werkzeug 11 wird im Folgenden beispielhaft anhand ei-
nes dreidimensionalen PET-basierten Folienelementes
12 beschrieben, bei dem es sich beispielsweise um Jo-
ghurt-Becher handeln kann. Selbstverständlich ist es
möglich, mit dem erfindungsgemäßen Stanzwerkzeug
11 auch ganz andere kunststoffbasierte Folienelemente
12 zu schneiden bzw. zu konfektionieren, beispielsweise
zweidimensionale Kunststoff-Folien. Mit dem erfin-
dungsgemäßen Stanzwerkzeug 11 ist es beispielsweise
möglich zwei- oder dreidimensionale PE-, PP, PLA oder
PVC-basierte Folienelemente zu konfektionieren.
[0022] Ziel bei der Stanzbearbeitung der kunststoff-,
insbesondere PET-basierten Folienelemente 12 ist die
Konfektionierung der Folienelemente 12 aus einem qua-
si endlosen Rohstrang zu einzelnen Gruppen oder Ein-
zelelementen. Beispielhaft ist hier in Figur 8 eine Gruppe
aus vier Joghurtbechern gezeigt.
[0023] Wie insbesondere in Figur 1 gezeigt weist das
Stanzwerkzeug 11 eine Stanzstempeleinheit 13 auf, die
das bewegliche Teil des Stanzwerkzeugs 11 darstellt.
Der Stanzstempeleinheit 13 gegenüberliegend ist eine
Matrize 14 zur Aufnahme des zu bearbeitenden Foliene-
lements 12 angeordnet, wobei die Stanzstempeleinheit
13 gegenüber der Matrize 14 bei einem in einer Hubrich-
tung 15 erfolgenden Stanzhub zwischen einer Aus-
gangsposition 16 (Figur 1) und einer Bearbeitungsposi-
tion 17 (Figuren 2 und 3) relativ beweglich gelagert ist.
[0024] Wie in Figur 1 gezeigt, besitzt die Stanzstem-
peleinheit 13 eine Grundplatte 18, die beispielhaft in
rechteckiger Form dargestellt ist. An der Grundplatte 18
sind mehrere Funktionskomponenten der Stanzstempel-
einheit 13 befestigt. Zu den Funktionskomponenten zäh-
len mehrere Stanzmessermodule 19, von denen eines
beispielhaft in Figur 7 gezeigt ist. Das Stanzmessermo-
dul 19 besitzt einen beispielhaft kubusförmigen Basis-
körper 20, an dem ein Messerträger 21 beweglich gela-
gert ist. Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, besitzt der
Messerträger 21 einen am Basiskörper 20 gelagerten
Führungsabschnitt 22 und einen das freie Ende des Mes-
serträgers 21 bildenden Lagerabschnitt 23, an dem ein
flächig und eben ausgebildeter Messersitz 24 für ein zu-
geordnetes Stanzmesser 25a ausgebildet ist. Wie ins-
besondere die Zusammenschau der Figuren 3 und 7
zeigt, ist das Stanzmesser 25a mittels Befestigungsmit-
teln lösbar am zugeordneten Messersitz 24 befestigt. Als
Befestigungsmittel sind beispielhaft Befestigungs-
schrauben 26a, 26b gezeigt, die zugeordnete Durch-
gangslöcher 27a, 27b im Stanzmesser durchsetzen und
die zugeordnete Ausnehmungen (nicht dargestellt) im
Lagerabschnitt des Messerträgers 21 versenkt sind.

[0025] Ein wichtiger Aspekt ist, dass zwischen der Sitz-
fläche 28 des Messersitzes 24 und dem Stanzmesser
25a ein Abstimmelement in Form einer relativ dünnen
Abstimmscheibe 29 (Figur 3) angeordnet ist. Die Ab-
stimmscheibe 29 besitzt ebenfalls Durchgangslöcher,
die von den Befestigungsschrauben 26a, 26b durchsetzt
sind. Das Festschrauben des Stanzmessers 25a, 25b an
der Sitzfläche 28 bewirkt also gleichzeitig ein Festklem-
men der Abstimmscheibe 29 zwischen der Sitzfläche 28
und dem Stanzmesser 25a.
[0026] Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, besitzt das
Stanzmesser 25a, 25b eine Messerbasis 30 an der sich,
wie insbesondere in den Figuren 4 bis 6 gezeigt, die
Durchgangslöcher 27a, 27b befinden, die die Messerba-
sis 30 quer zur Hubrichtung 15 durchsetzen.
[0027] Das Stanzmesser besitzt darüber hinaus einen
Schneidkeil 31, der sich in Hubrichtung zu einer Schneid-
kante 32 verjüngt.
[0028] Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, ist der
Schneidkeil 31 von einer Keil-Innenfläche 33 und einer
Keil-Außenfläche 34 gebildet, wobei die Keil-Außenflä-
che 34 im Beispielsfall geneigt zur Hubrichtung 15 aus-
gerichtet ist, während die Keil-Innenfläche 33 im Wesent-
lichen parallel zur Hubrichtung verläuft.
[0029] Wie ferner in Figur 3 gezeigt, besitzt die Matrize
14 eine Messerkavität 35, die eine der Keil-Innenfläche
33 zugeordnete Matrizen-Kante 36 aufweist, wobei sich
die Keil-Innenfläche 33 beim Stanzhub in einem be-
stimmten Abstand, der durch die Dicke der Abstimm-
scheibe 29 quer zur Hubrichtung festgelegt ist, entlang
der Matrizen-Kante 36 entlang bewegt.
[0030] Wie insbesondere gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel in den Figuren 4 und 5 gezeigt, ist die
Schneidkante 32 des Stanzmessers 25a so konturiert,
dass sie einen Kantenabschnitt 37a, 37b aufweist, der
bezüglich einer zur Hubrichtung 15 rechtwinkligen Refe-
renzlinie 38 geneigt ist.
[0031] Wie insbesondere in den Figuren 4 und 5 ge-
zeigt, besitzt die Schneidkante 32 gemäß erstem Aus-
führungsbeispiel zwei winkelig zueinander angeordnete
Kantenabschnitte 37a, 37b die gemeinsam eine Keilform
bilden. Dadurch wird in etwa mittig bezüglich der Kan-
tenlänge 39 eine Keilspitze 40 bzw. Schneidspitze gebil-
det, die beim Stanzhub zuerst auf das zu bearbeitende
Folienelement 12 trifft.
[0032] Die charakteristische Kontur der Schneidkante
32 gemäß erstem Ausführungsbeispiel wird zweckmäßi-
gerweise nach Art eines Diamantschliffs erzeugt. Wie
insbesondere in Figur 4 oder auch 5 gezeigt, ist in diesem
Fall nicht nur die Schneidkante 32 mit den beiden Kan-
tenabschnitten 37a, 37b angeschliffen, sondern der
Schliff geht auch in die Keil-Außenfläche 34 über. Bei-
spielsweise sind hier zwei ebenfalls keilförmig aufeinan-
der zulaufende Freiflächen 41a, 41b ausgebildet.
[0033] Wie ferner in Figur 4 gezeigt, ist die Messerka-
vität 35 an die Kontur der Schneidkante 32 angepasst.
In diesem Fall besitzt die Messerkavität 35 zwei winklig
zueinander angeordnete Kavitätsabschnitte 42a, 42b
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(Fig.4).
[0034] Die Figur 6 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Stanzwerkzeugs 11. Das
zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem
zuvor beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel durch
die andersartige Ausgestaltung des Stanzmessers 25b,
das in diesem Fall eine andersartig konturierte Schneid-
kante 32 aufweist. In diesem Fall weist die Schneidkante
32 mehrere Kantenabschnitte 37 auf, die gemeinsam ei-
ne wellenförmige Kontur bilden. Dies kann beispielswei-
se nach Art eines "Brotmesserschliff" erzielt werden.
[0035] Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, tauchen
die Schneidkeile 31 der Stanzmesser 37a, 37b in der
Bearbeitungsposition in das zu bearbeitende Folienele-
ment 12 ein und erzeugen in Abhängigkeit von deren
Eintauchtiefe entlang einer Kantenlänge der Schneid-
kante 32 eine Schnittlinie 43 oder eine Brechlinie 44 im
Foliensystem 12. Zur Einstellung der Eintauchtiefe der
Stanzmesser 25a, 25b dient eine zur Stanzstempelein-
heit 13 gehörende Höhenverstelleinrichtung (nicht dar-
gestellt). Über die Höhenverstelleinrichtung lassen sich
die Stanzmesser 25a, 25b zwischen einer Schnitt-Hö-
henlage 45, in der die Stanzmesser 25a, 25b beim Stanz-
hub eine Schnittlinie 43 erzeugen und einer gegenüber
der Schnitt-Höhenlage 45 in der Ausgangsposition 16
weiter von der Matrize 14 entfernten Perforations-Hö-
henlage 46, in der die Stanzmesser 25a, 25b beim Stanz-
hub eine Brechlinie erzeugen, verstellen. Im Falle von
Stanzmessern 25b mit wellenförmiger Kontur eignen
sich diese auch zur Ausbildung von Brechlinien 44.
[0036] Der Höhenverstelleinrichtung ist eine Steuer-
einrichtung (nicht dargestellt), über die eine individuelle
Ansteuerung der Stanzmessermodule 19 möglich ist, um
diese wahlweise in die Schnitt-Höhenlage 45 oder die
Perforation-Höhenlage 46 zu bewegen. Dadurch lässt
sich eine ganz unterschiedliche Gruppierung von Stanz-
messern, die Schnittlinien 43 erzeugen und Stanzmes-
sern, die Perforationslinien 44 erzeugen, einstellen, um
das zu bearbeitende Folienelement ganz unterschiedlich
zu konfektionieren. Die Höhenverstelleinheit kann bei-
spielsweise ein Schaltsystem aufweisen, über die sich
fluidisch, beispielsweise pneumatisch eine Höhenver-
stellung der Stanzmessermodule 19 verwirklichen lässt.
[0037] Wie insbesondere in Figur 7 gezeigt, umfasst
die Höhenverstelleinrichtung Höhenjustiereinheiten, von
denen in Figur 7 eine beispielhaft gezeigt ist. Zu den Hö-
henjustiereinheiten 47 zählt der bereits vorstehend be-
schriebene Basiskörper 20 des Stanzmessermoduls 19
an dem der Messerträger 21 über einen Verstellantrieb
48, der ebenfalls zur Höhenjustiereinheit 47 gehört, be-
weglich gelagert ist und zwar in Hubrichtung 15. Im ge-
zeigten Beispielsfall ist der Verstellantrieb 48 als Spin-
delantrieb ausgebildet.
[0038] Zu der Stanzstempeleinheit 13 zählen noch
weitere Funktionseinheiten. Die Stanzstempeleinheit 13
weist eine Niederhalteeinrichtung 49 mit wenigstens ei-
nem Niederhalter auf, der das zu bearbeitende Foliene-
lement in der Bearbeitungsposition 17 auf der Matrize 14

fixiert.
[0039] Ferner umfasst die Stanzstempeleinheit 13
mehrere im Beispielsfall sternförmige Konturstempel 50
zum Ausstanzen eines Flächenabschnitts 60 (Fig.8) des
zu bearbeitenden Folienelements 12. Wie insbesondere
in Figur 1 gezeigt, ist zwischen benachbarten Stanzmes-
sern 27a, 27b jeweils ein Konturstempel 50 angeordnet.
Die Unterseiten 51 der Konturstempel sind in der Aus-
gangsposition 16 näher zur Matrize 14 positioniert als
die Schneidkanten 32 der Stanzmesser 25a, 25b. Damit
eilen die Konturstempel 50 beim Stanzhub den Stanz-
messern voraus und dringen vor den Stanzmessern 25a,
25b in das Kunststoffmaterial des Folienelements 12 ein.
Wie insbesondere in den Figuren 1 bis 3 gezeigt, weist
die Matrize 14 mehrere beim Stanzhub mit den zugeord-
neten Konturstempeln 50 zusammenwirkende Konturka-
vitäten 52 auf, in die die Konturstempel 50 einfahrbar
sind, wobei die Konturkavitäten jeweils an benachbarte
Messerkavitäten 35 für die Stanzmesser 25a, 25b an-
grenzen. Wie insbesondere in Figur 4 gezeigt, sind die
Konturkavitäten 52 jeweils durch das zu bearbeitende
Folienelement 12 abstützende Stützabschnitte 53 um-
randet. Zwischen den Stützabschnitten 53 und den Mes-
serkavitäten ist eine Stufe 54 ausgebildet.
[0040] Eine weitere Funktionseinheit der Stanzstem-
peleinheit 13 ist ein an der Grundplatte 18 angeordnetes
Anschlagelement 55, das mit einem an der Matrize 14
angeordneten Gegen-Anschlagelement 56 derart zu-
sammenwirkt, dass das an der beweglichen Stanzstem-
peleinheit 13 befindliche Anschlagelement 55 zur Be-
grenzung des Stanzhubs auf das Gegen-Anschlagele-
ment 56 trifft. Wie insbesondere in Fig. 1 gezeigt sind
mehrere Paare von Anschlagelementen 55 und Gegen-
Anschlagelementen 56 über die Fläche von Grundplatte
18 einerseits und Matrize 14 verteilt angeordnet.
[0041] Ein wesentlicher Aspekt ist, dass vor dem ers-
ten Einsatz des Stanzwerkzeuges der Abstand zwischen
der Keil-Innenfläche 33 und der Matrizen-Kante 36 jedes
einzelnen Stanzmessers 25a, 25b durch entsprechend
gewählte Abstimmscheiben 29 exakt eingestellt werden
kann. Im Betrieb des Stanzwerkzeuges 11 muss dieser
Abstand nicht nachgestellt werden. Die Stanzmesser
25a, 25b können, beispielsweise im Verschleißfall, aus-
gewechselt werden, jedoch bleiben die Abstimmschei-
ben vor Ort, so dass auch bei den neu montierten Stanz-
messern stets der korrekte Abstand zwischen der Keil-
Innenfläche 33 und der Matrizenkante 36 eingestellt ist.
[0042] Im Betrieb wird zunächst festgelegt, welcher
Konfektionierung das zu bearbeitende kunststoffbasier-
ten Folienelement 12 erhalten soll. Beispielhaft sei hier
eine Vierer-Gruppierung, beispielsweise Vierer-Joghurt-
becher erwähnt, die jedoch noch an Brechlinien 44 zu-
sammenhängen und dann durch Abreißen voneinander
getrennt werden können.
[0043] Je nach Konfektionierungsaufgabe werden
dann Gruppen von Stanzmessern in die Schnitt-Höhen-
lage 45 bewegt, so dass beim Stanzhub eine Schnittlinie
43 erzeugt wird und andere Gruppen in die Perforations-
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Höhenlage 46, so dass hier beim Stanzhub Brechlinien
44 entstehen. Beim Stanzhub fährt die Stanzstempelein-
heit 13 mit den korrekt in der Höhenlage positionierten
Stanzmessern 25a, 25b nach unten in Richtung Matrize
14, auf der zuvor das zu bearbeitende Folienelement 12
abgelegt wurde.
[0044] Dadurch, dass die Kantenabschnitte 42a, 42b
der Schneidkanten 32 der Stanzmesser 25, 25b schräg
zu einer senkrecht zur Hubrichtung ausgerichteten Re-
ferenzlinie 38 ausgerichtet sind, wird nicht gleichzeitig
über die gesamte Kantenlänge geschnitten, sondern
nach und nach. Beispielsweise schneidet bei dem ersten
Ausführungsbeispiel zunächst die Keilspitze 40 in das
Material des Folienelements 12 ein. Die Schnittlinie 43
wird daher nach Art eines ziehenden Schnitts erzeugt,
was die Kräfte auf die Stanzmesser 25a, 25b erheblich
reduziert.
[0045] Beim Stanzschnitt fahren die Stanzmesser 25a,
25b in die zugeordnete Messerkavität 35 in der Matrize
14 ein. Den Stanzmessern nachgeordnet, fahren die in
der Perforation-Höhenlage 46 befindlichen Stanzmesser
25b in das zu bearbeitende Folienelement 12 ein, jedoch
tauchen nicht so tief ein, wodurch die bereits beschrie-
bene Brechlinie 44 entsteht.
[0046] Vor den Stanzmessern 25a, 25b sind bereits
die Konturstempel 50 in das zu bearbeitende Folienele-
ment 12 eingefahren und haben einen beispielsweise
sternförmigen Flächenabschnitt 60 ausgestanzt. Da-
durch, dass die Schnittlinie 43 über die gesamte Schneid-
kante 32 des Stanzmessers gebildet wird, ist der Über-
gang zwischen dem ausgestanzten Flächenabschnitt 60
und der Schnittlinie 43 ohne störende Übergänge, bei-
spielsweise widerhakenartigen Materialresten. Dies wird
auch dadurch unterstützt, dass das zu bearbeitende Fo-
lienelement 12 im Bereich der Konturkavitäten 52 durch
die angrenzenden Stützabschnitte 53 abgestützt ist.

Patentansprüche

1. Stanzwerkzeug zum Schneiden von kunststoffba-
sierten Folienelementen (12), mit einer Stanzstem-
peleinheit (13), die mehrere Messerträger (21) auf-
weist, an denen jeweils wenigstens ein einen sich
zu einer Schneidkante (32) verjüngenden Schneid-
keil (31) aufweisendes Stanzmesser (25a, 25b) be-
festigt ist, und mit einer der Stanzstempeleinheit (13)
zugeordneten, dieser gegenüberliegenden Matrize
(14) zur Aufnahme des zu bearbeitenden Folienele-
ments (12), wobei die Stanzstempeleinheit (13) ge-
genüber der Matrize (14) bei einem in einer Hubrich-
tung (15) erfolgenden Stanzhub zwischen einer Aus-
gangsposition (16) und einer Bearbeitungsposition
(17) relativ beweglich gelagert ist, wobei die
Schneidkeile (31) der Stanzmesser (25a, 25b) in der
Bearbeitungsposition (17) in das zu bearbeitende
Folienelement (12) eintauchen und in Abhängigkeit
von deren Eintauchtiefe entlang einer Kantenlänge

der Schneidkante (32) eine Schnittlinie (43) oder ei-
ne Brechlinie (44) im Foliensystem (12) erzeugen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneidkanten
(32) der Stanzmesser (25a, 25b) so konturiert sind,
dass sie jeweils einen Kantenabschnitt (37; 37a,
37b) aufweisen, der bezüglich einer zur Hubrichtung
(15) rechtwinkligen Referenzlinie (38) geneigt ist.

2. Stanzwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneidkeile (31) jeweils von ei-
ner Keil-Innenfläche (33) und einer Keil-Außenflä-
che (34) gebildet sind und die Matrize eine Messer-
kavität (35) aufweist, die eine der Keil-Innenfläche
(33) zugeordnete Matrizen-Kante (36) aufweist, wo-
bei sich die Keil-Innenfläche (33) beim Stanzhub in
einem bestimmten Abstand quer zur Hubrichtung
(15) entlang der Matrizen-Kante (36) entlangbewegt.

3. Stanzwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schneidkante (32) zwei
winkelig zueinander angeordnete Kantenabschnitte
(37a, 37b) aufweist, die gemeinsam eine Keilform
bilden.

4. Stanzwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schneidkante (32) meh-
rere Kantenabschnitte (37) aufweist, die gemeinsam
eine wellenförmige Kontur bilden.

5. Stanzwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schneidkante (32) meh-
rere Kantenabschnitte aufweist, die gemeinsam eine
zickzackförmige Kontur bilden.

6. Stanzwerkzeug nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stanz-
stempeleinheit (13) mehrere beispielsweise stern-
förmige Konturstempel (50) zum Ausstanzen eines
Flächenabschnitts des Folienelementes (12) auf-
weist, deren Unterseite (51) in der Ausgangsposition
(16) näher zur Matrize (14) positioniert sind als die
Schneidkanten (32) der Stanzmesser (25a, 25b).

7. Stanzwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stanzmesser (25a, 25b) jeweils mittels Befesti-
gungsmitteln lösbar an einem Messersitz (24) des
zugeordneten Messerträgers (31) befestigt sind, wo-
bei die Befestigungsmittel ein insbesondere schei-
benförmiges zwischen dem Messersitz (24) und der
Keil-Innenfläche (33) angeordnetes Abstimmele-
ment zur Einstellung des Abstandes zwischen der
Matrizen-Kante (36) und der Keil-Innenfläche (33)
aufweisen.

8. Stanzwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stanzstempeleinheit (13) eine Höhenverstelleinrich-
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tung zur Höhenverstellung der Stanzmesser (25a,
25b)zwischen einer Schnitt-Höhenlage (45), in der
die Stanzmesser (25a, 25b) beim Stanzhub eine
Schnittlinie (43) erzeugen und einer gegenüber der
Schnitt-Höhenlage (45) in der Ausgangsposition
(16) weiter von der Matrize (14) entfernten Perfora-
tions-Höhenlage (46) in der die Stanzmesser (25a,
25b) beim Stanzhub eine Brechlinie (44) erzeugen,
aufweist.

9. Stanzvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Höhenverstelleinrichtung
eine Steuereinrichtung zugeordnet ist zur individu-
ellen Ansteuerung der Stanzmesser (25a, 25b), um
diese wahlweise in die Schnitt-Höhenlage (45) oder
die Perforations-Höhenlage (46) zu bewegen.

10. Stanzwerkzeug nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Höhenverstelleinrich-
tung Höhenjustiereinheiten (47) zur individuellen
Justierung der Höhenlage der Stanzmesser (25a,
25b) bezüglich der Matrize (14) aufweist, wobei vor-
zugsweise die Höhenjustiereinheiten (47) jeweils ei-
nen mit einer Grundplatte (18) der Stanztempelein-
heit (13) verbundenen Basiskörper (20) aufweisen,
an dem der Messerträger (21) mit dem Stanzmesser
in Hubrichtung (15) über einen Verstellantrieb (48)
beweglich gelagert ist.

11. Stanzwerkzeug nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verstellantrieb als Spinde-
lantrieb ausgebildet ist.

12. Stanzwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stanzstempeleinheit (13) eine Niederhalteinrichtung
(49) mit wenigstens einem Niederhalter aufweist, der
das zu bearbeitende Folienelement (12) in der Be-
arbeitungsposition (17) auf der Matrize (14) fixiert.

13. Stanzwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stanzstempeleinheit (13) wenigstens ein Anschlag-
element (55) aufweist, dem wenigstens ein Gegen-
Anschlagelement (56) an der Matrize (14) derart zu-
geordnet ist, dass beim Stanzhub zur Hubwegbe-
grenzung der Stanzstempeleinheit (13) das An-
schlagelement (55) auf das Gegen-Anschlagele-
ment (56) auftrifft.

14. Stanzwerkzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Matrize (14)
wenigstens eine beim Stanzhub mit dem zugeord-
neten Konturstempel (50) zusammenwirkende Kon-
turkavität (52) aufweist, in die der Konturstempel (50)
einfahrbar ist, wobei die Konturkavität (52) an be-
nachbarte Messerkavitäten (35) für die Stanzmesser
(25a, 25b) angrenzt.

15. Stanzwerkzeug nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Konturkavitäten (52) je-
weils durch das zu bearbeitende Folienelement (12)
abstützende Stützabschnitte (53) umrandet sind.
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